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EDITORIAL

Wer sich täglich und hauptberuflich mit Da-
tenschutz beschäftigt, merkt eine Sache sehr 
schnell:
Datenschutz ist vieles – aber sicher nicht lang-
weilig. Auch in der betrieblichen Praxis einer 
Organisation durchdringt das Querschnittsthe-
ma Datenschutz so gut wie alle Prozesse oder 
hat eine Schnittmenge zu diesen.

Da verwundert es nicht, dass auch und gerade 
die Tätigkeitsberichte der Aufsichtsbehörden 
ein nie versiegendes Füllhorn an datenschutz-
rechtlichen Alltäglichkeiten, aber auch ein Ku-
risotitätenkabinett sind. Auf den Internetseiten 
des Landesbeauftragten für den Datenschutz 
und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz 
(LfDI RlP) hat der Interessierte Leser die Mög-
lichkeit, einen Eindruck von der Bandbreite, der 
dort eingegangenen Eingaben zu erhaschen.
„Best of Datenschutz – Spannende Daten-
schutzfälle aus 2022 und 2023„:

• Einem Spionagefilm könnte die Fragestel-
lung nach der durch eine Katze verursach-
ten Datenschutzverstoß entsprungen sein. 
Begeht eine Katze, die eine Kamera am 
Halsband trägt, einen Datenschutzverstoß?

• Was haben 10.000 nicht zugestellte Briefe 
mit dem Gaspreis und einer Datenpane zu 
tun und was haben Bewerbungsunterla-
gen im Gebüsch zu suchen?

• Die Lektüre zeigt aber auch, dass Daten-
schützer keine Verhinderer der Digitalisie-
rung sind, sondern eher Wegbereiter für 
eine Digitalisierung, bei der Persönlich-
keitsrechte nicht (zwangsläufig) auf der 
Strecke bleiben (Stichwort: Telepräsenz-
roboter für kranke Schüler während der 
Corona-Pandemie).

Ihr Levent Ferik

Sagen Sie uns Ihre Meinung 
kundenservice@datakontext.com

Levent Ferik

https://www.datenschutz.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/News/detail/pressegespraech-best-of-datenschutz-spannende-datenschutzfaelle-aus-2022-und-2023/
https://www.datenschutz.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/News/detail/pressegespraech-best-of-datenschutz-spannende-datenschutzfaelle-aus-2022-und-2023/
https://www.datenschutz.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/News/detail/pressegespraech-best-of-datenschutz-spannende-datenschutzfaelle-aus-2022-und-2023/
https://www.datenschutz.rlp.de/de/aktuelles/detail/news/News/detail/pressegespraech-best-of-datenschutz-spannende-datenschutzfaelle-aus-2022-und-2023/
https://www.datenschutz.rlp.de/fileadmin/lfdi/Bilder_News/Handout_PK_Best_of_Datenschutz.pdf
https://www.datenschutz.rlp.de/fileadmin/lfdi/Bilder_News/Handout_PK_Best_of_Datenschutz.pdf
mailto:kundenservice%40datakontext.com?subject=
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Es soll keine heimlichen Datenverarbeitungen geben. Jede Person soll 
verstehen können, wer welche Daten zu ihr wie und warum verarbeitet. 
Damit bekommt jede Person auch die Möglichkeit, weitere Betroffenen-
rechte – wie etwa den Widerspruch gegen die Datenverarbeitung, die 
Berichtigung der Daten oder die Auskunft über die zu ihrer Person verar-
beiteten Daten – geltend zu machen, oder aber von vornherein die Da-
tenverarbeitung zu verhindern, indem der Vertrag nicht abgeschlossen 
wird, wenn dieser unerwünschte Datenverarbeitungen mit sich bringt.

Die DS-GVO regelt die Informationsverpflichtungen des Verantwort-
lichen gegenüber der betroffenen Person in Abhängigkeit davon, ob 
personenbezogene Daten bei der betroffenen Person (Direkterhebung, 
Art. 13 DS-GVO) oder bei Dritten (Dritterhebung, Art. 14 DS-GVO) erhoben 
werden.
Welche Informationen Verantwortliche geben müssen, ist in Art. 13 und 
14 DS-GVO im Detail geregelt, die Informationen aus dem jeweiligen 
Absatz 2 gehören grundsätzlich in jede Datenschutzerklärung.

Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit (Bln-
BDI)  hat sich häufig wiederholenden Verstöße gegen die Informati-
onspflichten nach Artt. 13 und 14 DS-GVO, die sie in ihrer Beratungs- und 
Prüfungspraxis festgestellt hat, in einer neuen Orientierungshilfe  zu-
sammengefasst. Darin werden Mängel in Datenschutzerklärungen, die 
aus Sicht der BlnBDI bereits einzeln den Sanktionstatbestand von Art. 83 
Abs. 5 lit. b) DS-GVO erfüllen und mit Geldbußen von bis zu 20 Millionen 
Euro oder von bis zu vier Prozent des weltweiten Konzernvorjahresum-
satzes belegt werden können, aufgelistet und erklärt. Nach Angaben der 
BlnBDI  ist die Orientierungshilfe momentan nicht auf der Webseite 
der Aufsichtsbehörde verfügbar, weil es in einigen Punkten nochmals 
mit der aktuellen Rechtsprechung abgeglichen werden soll.

Typische Fehler in Da-
tenschutzerklärungen
Die Einführung der Datenschutz-Grundverordnung 
ging mit einer bewussten Stärkung der Betroffe-
nenrechte einher. 

„E in unionsweiter wirksamer Schutz personenbezogener 
Daten erfordert die Stärkung und präzise Festlegung der 
Rechte der betroffenen Personen“ heißt es daher ausdrück-

lich in Erwägungsgrund (ErwGr) Nr. 11.
Die Informationspflichten bilden die Basis für die Ausübung der Betrof-
fenenrechte (insbesondere der Art. 15 ff. DS-GVO). Nur wenn die betrof-
fene Person weiß, dass personenbezogene Daten über sie verarbeitet 
werden, kann sie diese Rechte auch ausüben. Der Grundgedanke ist: 
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https://www.datenschutz-berlin.de/
https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/checklisten/Typische_Fehler_bei_Datenschutzerklaerungen.pdf
https://fragdenstaat.de/anfrage/orientierungshilfe-typische-fehler-bei-datenschutzerklaerungen/829131/anhang/typische-fehler-bei-datenschutzerklaerungen.pdf


4  NEWSBOX DATENSCHUTZ AUSGABE 9/2023

Smartphones werden als störende Elemente im Unterricht be-
trachtet, die Cybermobbing sowie die schulische Leistung und 
die emotionale Stabilität der Kinder beeinträchtigen könnten.

Die Unesco betont die Bedeutung einer auf unmittelbaren sozialen 
Interaktionen zentrierten Schule und weist darauf hin, dass digitale 
Technologien, einschließlich Smartphones, den persönlichen Austausch 
zwischen Schülern und Lehrern nicht ersetzen können. Die Entschei-
dungsträger werden aufgefordert, die negativen sozialen Aspekt und 
die Gruppendynamik wie Cybermobbing oder Hänseleien zu berücksich-
tigen, die dann vorkommen könnten, wenn Schülerinnen und Schüler 
Geräten unterschiedlicher Preisklassen benutzen.

Trotzdem erkennt die Unesco an, dass digitale Lehrmethoden das Po-
tenzial haben, die Lernerfahrung und das Wohlbefinden der Beteilig-
ten zu verbessern, wenn sie angemessen in den Unterricht integriert 
werden.

Letztendlich hängt die Entscheidung darüber, ob Smartphones im Schu-
lunterricht erlaubt sein sollten oder nicht, von der jeweiligen Schule, 
dem Bildungssystem und den regionalen Bestimmungen ab. Es ist 
wichtig, die Vor- und Nachteile sorgfältig abzuwägen und die besten 
Möglichkeiten zu finden, wie Technologie sinnvoll und effektiv in den 
Bildungsprozess integriert werden kann.

Smartphones an Schulen verbieten?
Die UN-Agentur für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat den Bericht „Global Education Monitoring 2023“  
veröffentlicht. Darin wird die Nutzung von Smartphones in Schulen untersucht, und es wird empfohlen, 
diese Geräte aus den Schulen zu entfernen. 
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https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386147
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Abberufung eines Da-
tenschutzbeauftrag-
ten wegen einer Da-
tenschutzverletzung

Die Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten wird auch durch 
den besonderen Abberufungsschutz aus Art. 38 Abs. 3 S. 2 DS-GVO 
sowie § 6 Abs. 3 S. 3 BDSG abgesichert. Danach ist eine Abberu-

fung des Datenschutzbeauftragten wegen der Erfüllung seiner Aufgaben 
nicht zulässig. Ein Grund für eine Abberufung kann hingegen gegeben 
sein, wenn der Leitung der öffentlichen oder nichtöffentlichen Stelle die 
weitere Amtsausübung durch den Datenschutzbeauftragten unter Berück-
sichtigung aller Umstände des Einzelfalles nicht zugemutet werden kann.

Weiter auf DataAgenda lesen 
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Geldwäsche

Antidiskriminierung

IT-Sicherheit

Datenschutz

Compliance

E-LEARNING
Beschäftigte für nur 14,90 €* 
sensibilisieren

*Netto-Einstiegspreis pro E-Learning-Kurs

Jetzt anmelden: elearning-mit-zertifikat.de

https://dataagenda.de/abberufung-eines-datenschutzbeauftragten-wegen-einer-datenschutzverletzung/
http://elearning-mit-zertifikat.de
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W ie einem vorherigen Beitrag erläutert , kann es den (direk-
ten) Führungskräften im Rahmen ihrer Führungsaufgaben in 
Einzelfällen gestattet sein kann, personenbezogene Daten 

ihrer ihnen unterstellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu verarbei-
ten, wenn dies für die folgenden Zwecke erforderlich ist.
Es sind aber im Gegenteil auch Fälle von Datensammlungen über Be-
schäftigte denkbar, die generell unzulässig sein können – unabhängig 
davon, ob diese von dem direkten Vorgesetzten oder von der personal-
datenverarbeitenden Stelle erstellt werden.
Die Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit 
(BlnBDI) hat gegen ein Unternehmen Bußgelder in Höhe von insge-
samt 215.000 Euro verhängt . Um mögliche Kündigungen zum Ende 
der Probezeit vorzubereiten, hatte eine Vorgesetzte auf Weisung der 
Geschäftsführung des Unternehmens von März bis Juli 2021 eine tabel-
larische Übersicht aller Beschäftigten in der Probezeit. Die Liste enthielt 
auch Angaben zum Interesse dieser Beschäftigtengruppe an einer Be-
triebsratsgründung.
Grundsätzlich dürfen Arbeitgeber:innen Überlegungen anstellen, inwie-
fern Beschäftigte weiterbeschäftigt werden sollen und insofern auch 
personenbezogene Daten verarbeiten. Die verarbeiteten Daten müssen 
jedoch für diesen Zweck geeignet und erforderlich sein. Sie dürfen nur 
Rückschlüsse auf Leistung oder Verhalten zulassen, die in unmittelba-
rem Zusammenhang mit dem Beschäftigungsverhältnis stehen. Arbeit-
geber:innen dürfen auch von Beschäftigten selbst mitgeteilte Informa-
tionen nicht einfach weiterverarbeiten, sondern müssen prüfen, ob die 
Verarbeitung erforderlich und angemessen ist.

Unzulässige Liste zu Beschäftigten in der 
Probezeit führt zu Bußgeld
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https://dataagenda.de/zugriff-von-direkten-vorgesetzten-auf-beschaeftigtendaten/
https://www.datenschutz-berlin.de/pressemitteilung/informationen-ueber-beschaeftigte-in-der-probezeit/
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Daher hat der BayLfD das Bayerische Staatsministerium für Unterricht 
und Kultus bei der Erstellung der neuen Bekanntmachung über den 
Vollzug des Datenschutzrechts an staatlichen Schulen (VollzBek DS 
– Schulen) unterstützt. In Abschnitt Nr. 4.2 der VollzBek DS  – Schu-
len werden spezifische Vorgaben zu Foto-, Ton- und Videoaufnahmen 
gemacht. Dabei wurde besonders darauf geachtet, dass die Auffassung 
der Aufsichtsbehörde zum Datenschutz bei Foto- und Videoaufnahmen 
angemessen berücksichtigt wurde.

Zusätzlich erläutert der BayLfD in einem separaten Arbeitspapier „Foto- 
und Videoaufnahmen in der Schule, insbesondere im Schulunterricht“  
ausführlich seine Position zu den relevanten Themen.

Weitere nützliche Hinweise und auch Arbeitsmaterialien können Ler-
nende, Lehrende und auch Eltern auf den Seiten https://www.km.bay-
ern.de/schule-digital/datensicherheit-an-schulen.html sowie https://
www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6576/schuldatenschutz.html 
erhalten.

Abgerundet werden diese Informationen zum Thema vom BayLfD-Pa-
pier „Datenschutz an bayerischen öffentlichen Schulen Fragen und 
Antworten“ , welches ebenfalls zum freien Download zur Verfügung 
steht.

Foto- und Videoauf-
nahmen in der Schule
Es ist unumgänglich, dass sich auch die Schulen, 
sobald im Unterricht Foto- und Videoaufnahmen 
von betroffenen Personen erstellt werden sollen, 
Gedanken um die Anforderungen des Datenschut-
zes machen müssen. 

Selbstverständlich ist es erfreulich, dass viele Lehrkräfte das 
Schulleben anschaulich und lebendig gestalten möchten, wofür 
sie digitale Technik wie Foto- und Videoaufnahmen einsetzen. 

Da die dabei zu beachtenden Vorgaben eine gewisse Komplexität auf-
weisen, ist es nicht verwunderlich, dass hier Unsicherheiten bestehen, 
wie man das Ziel eines anregenden und zeitgemäßen Schulalltags da-
tenschutzkonform erreichen kann.
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https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/BayVV_204_K_13178-0
https://www.datenschutz-bayern.de/datenschutzreform2018/AP_Foto_Video_Schule.pdf
https://www.km.bayern.de/schule-digital/datensicherheit-an-schulen.html
https://www.km.bayern.de/allgemein/meldung/6576/schuldatenschutz.html
https://www.datenschutz-bayern.de/datenschutzreform2018/FAQ_Schulen.pdf
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Hinblick auf den Datentransfer an nach dem EU-US Privacy Shield zerti-
fizierte US-Unternehmen ein angemessenes Datenschutzniveau i.S. der 
DS-GVO bestehen. Mit der sog. „Schrems II“-Entscheidung hat der EuGH 
das Privacy Shield-Abkommen allerdings 2020 für unwirksam erklärt, 
so dass für Datenübermittlungen in die USA, die zuvor auf das Privacy 
Shield gestützt worden waren, nunmehr andere Rechtsgrundlagen ge-
funden werden mussten.
Infolge der „Schrems II“-Entscheidung wurde zwischen EU und USA ein 
neues Datenschutzabkommen ausgehandelt. Um Bedenken auszuräu-
men, welche der EuGH gegen das Vorgängerabkommen hatte, wurden 
neue Datenschutzmechanismen eingeführt, darunter ein Gericht zur Da-
tenschutzüberprüfung in den USA (Data Protection Review Court) sowie 
beschränkte Zugriffsbefugnisse für Strafverfolgungs- und Sicherheits-
behörden. Die Einführung erfolgte über eine am 7. Oktober 2022 von 
US-Präsident Biden unterzeichnete Durchführungsverordnung (Executi-
ve Order).
Mittels des am 10. Juli 2023 verabschiedeten Angemessenheitsbeschlus-
ses hat die EU-Kommission nunmehr festgestellt, dass im Hinblick auf 
den Transfer personenbezogener Daten an unter dem neuen EU-US-Da-
tenschutzrahmen (EU-US Data Privacy Framework – EU-US DPF) 
(selbst-)zertifizierte US-Unternehmen aus ihrer Sicht ein angemessenes 
Datenschutzniveau besteht.
Aus den zu dem Angemessenheitsbeschluss der EU-Kommission ge-
stellten Fragen ihrer Mitglieder hat die GDD einen FAQ-Katalog ausgear-
beitet. Diesen finden Sie hier. 

FAQ zum EU-US Data 
Privacy Framework 
(EU-US DPF)
Die EU-Kommission hat in ihrem am 10. Juli 2023 
verabschiedeten Angemessenheitsbeschluss fest-
gestellt, dass für Datenübertragungen an ein unter 
dem neuen EU-US Data Privacy Framework (EU-US 
DPF) zertifiziertes US-Unternehmen ein angemes-
senes Schutzniveau besteht.

Personenbezogene Daten konnten bis Juli 2020 auf Grundlage des 
sog. Privacy Shield-Abkommens in die USA übermittelt werden. 
Denn gemäß Feststellung der EU-Kommission aus 2016 sollte im 
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https://www.gdd.de/downloads/aktuelles/stellungnahmen/StellungnahmezumAngemessenheitsbeschlussderEUKommission.pdf


47. DAFTA
Jetzt anmelden:  
datakontext.com/dafta-2023

42. RDV-FORUM
KI, Gesetzgeber und EuGH –  
Neue Heraus forderungen für den 
betrieblichen Datenschutz

15.–17.11.2023 
hybrid: online 

& in Köln
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https://www.datakontext.com/veranstaltung-suchen/datenschutz/kongresse-und-workshops/246/47.-dafta-42.-rdv-forum
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Den Sicherheitsinteressen des Staates steht hierbei das Recht auf informatio-
nelle Selbstbestimmung des Einzelnen gegenüber, der im Rahmen der Sicher-
heitsüberprüfung einige auch höchstpersönliche Daten preisgeben muss.
Durch eine Sicherheitsüberprüfung soll im Vorfeld verhindert werden, 
dass Personen zum Umgang mit Verschlusssachen ermächtigt werden 
oder Zugang zu sicherheitsempfindlichen Stellen erhalten, bei denen ein 
Sicherheitsrisiko besteht. Im Sicherheitsüberprüfungsverfahren wer-
den hierzu viele teils höchstpersönliche Daten erhoben und verarbeitet. 
Daher sieht das Gesetz vor, dass eine Sicherheitsüberprüfung nicht ohne 
die ausdrückliche Zustimmung der betroffenen und mitbetroffenen Per-
son (z.B. Ehe- oder Lebenspartner) erfolgen darf.

Die gesetzliche Grundlage des Geheim- und Sabotageschutzes bildet 
das Sicherheitsüberprüfungsgesetz (SÜG). Hier finden sich auch spezielle 
datenschutzrechtliche Regelungen für den Umgang mit den personen-
bezogenen Daten der sicherheitsüberprüften Personen. Insbesondere 
findet die Datenschutz-Grundverordnung keine Anwendung. Aus dem 
für Polizei und Justiz maßgeblichen dritten Teil des Bundesdatenschutz-
gesetzes gelten nur einzelne Vorschriften.  
Der BfDI führt auch Beratungs- und Kontrollbesuch zur Überprüfung der 
datenschutzrechtlichen Vorgaben nach dem Sicherheitsüberprüfungs-
gesetz durch. Die vom BfDI veröffentlichten Dokumentationen zum 
Thema können Verantwortlichen empfohlen werden, um ein Gespür da-
für zu erhalten, wie ein solcher „Besuch“ abläuft (Kontrolle eines Unter-
nehmens zum Sicherheitsüberprüfungsgesetz im August 2022 ).
Selbstverständlich ist die Durchführung einer Sicherheitsüberprüfung auch 
aus der Perspektive der betroffenen Person ein unbekanntes Thema, mit 
dem bpw. Bewerbende konfrontiert sein können. Insbesondere für diesen 
Personenkreis hat der der BfDI viele der sich stellenden Fragen in einem 
FAQ-Katalog  aufgearbeitet. Generelle Hinweise zu den datenschutz-
rechtlichen Anforderungen beim Verarbeiten personenbezogener Daten 
aus der Sicherheitsüberprüfung in Dateien finden Interessierte hier. 

Sicherheitsüberprüfun-
gen und Datenschutz
Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und 
die Informationsfreiheit (BfDI) berichtet regelmä-
ßig auch in seinen Tätigkeitsberichten über die 
datenschutzrechtlichen Anforderungen in Zusam-
menhang mit Sicherheitsüberprüfungen (bspw. 
30. Tätigkeitsbericht  (S. 72 f.) zum Thema Span-
nungsverhältnis zwischen dem SÜG und der 
DS-GVO *).

Das Sicherheitsüberprüfungsrecht unterliegt der besonderen 
Herausforderung, die unterschiedlichen Interessen des Staates 
und des Einzelnen möglichst ins Gleichgewicht zu bringen (vgl. 

BfDI-Broschüre: Datenschutz im Sicherheitsüberprüfungsrecht ).
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https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/DokumenteBfDI/Kontrollberichte/SUEG/Kontrolle_2022-August.html
https://www.bfdi.bund.de/DE/Buerger/Inhalte/S%C3%9CG/FAQ.html
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Arbeitshilfen/BfDI-Arbeitshilfe-S%C3%9C_Dateien.html
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Taetigkeitsberichte/30TB_21.pdf
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Flyer/DatenschutzSicherheitsueberpruefungsrecht.pdf
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Bereits im November 2019 hatte die Konferenz der unabhängigen Da-
tenschutzaufsichtsbehörden des Bundes und der Länder (DSK) mit dem 
Thema einer datenschutzkonformeren Konfiguration des Betriebssys-

tems Windows 10 beschäftigt und ein Prüfschema zu Windows 10  erarbeitet.
Im Zusammenhang mit der automatisierten Übertragung sogenannter 
Telemetriedaten bei Windows Betriebssystem- und Anwendungslösungen 
hatte die Konferenz auf hochrangiger Ebene Gespräche mit Vertretern von 
Microsoft geführt. Ziel war es gewesen, den Personenbezug von Nutzungs-
daten zu vermindern bzw. deren Übertragung in die Entscheidung der 
Nutzerinnen und Nutzer zu stellen. Das in veröffentlichte Prüfschema sollte 
den Verantwortlichen die Möglichkeit geben, die datenschutzrelevanten 
Fragen im Zusammenhang mit dem Einsatz der Software, der Übertragung 
von Telemetriedaten sowie der Update-Konfiguration zu bewerten.
Nun hat der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz (BayLfD) 
ein aktualisiertes Papier zum Thema veröffentlicht („Bayerische öffentliche 
Stellen und die Windows-Telemetriekomponente – Aktuelle Kurz-Informa-
tion 50“ ) veröffentlicht.
Der BayLfD sieht dabei das für bayerische öffentliche Stellen bereits angekün-
digte Supportende von Windows 10 am 14. Oktober 2025 und den damit ver-
bundenen Umstieg auf Windows 11 als eine gute Gelegenheit, sich auch mit 
dem Thema „Telemetriedaten-Übermittlung“ zielführend auseinanderzusetzen.
Dabei orientiert sich die Aufsichtsbehörde an dem Gedanken des Pri-
vacy-by-Design und Privacy-by-Design als Datenschutzziel. Der BayLfD 
sieht die bayerischen öffentlichen Stellen, die Microsoft Windows in den 
Versionen 10 und 11 auf ihren Arbeitsplätzen im Einsatz haben, in der Pflicht, 
ihre Konfiguration zu prüfen und gegebenenfalls nachzubessern.

Datenschutzfreundliche Konfiguration von 
Windows 11
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https://tlfdi.de/mam/tlfdi/presse/191111_presseinfo_windows.pdf
https://www.datenschutz-bayern.de/datenschutzreform2018/aki50.pdf
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gewährleisten, die gemäß diesem Rahmen von der Europäischen Union 
(EU) an US-Unternehmen als Datenimporteure übertragen werden.

Der Angemessenheitsbeschlusses wurde von Verantwortlichen in der 
EU hoffnungsvoll aufgenommen, da der Europäische Gerichtshof mit 
seinem „Schrems II“-Urteil den Vorgänger des EU-U.S. Data Privacy 
Framework, das „EU-U.S. Privacy Shield‘‘, beanstandet und so Daten-
übermittlungen in die USA auf den in der Praxis eher „steinigen‘‘ Weg 
der geeigneten Garantien gemäß Art. 46 Datenschutz-Grundverordnung 
(DS-GVO) verwiesen hatte.

Vor dem Hintergrund der Erwartungen, dass auch dieser Angemessen-
heitsbeschluss nur von kurzer Dauer sein könnte, bevor er vom EuGH als 
ungültig erklärt wird, bleibt den Verantwortlichen nicht viel mehr übrig, 
als bis dahin zu beobachten, wie die Aufsichtsbehörden mit dem neuen 
Beschluss umgehen.
Der BayLfD fasst seine Erkenntnisse aus dem Beschluss wie folgt zu-
sammen :

• Der Angemessenheitsbeschluss für das EU-U.S. Data Privacy Fra-
mework bestätigt, dass die USA ein angemessenes Schutzniveau 
für personenbezogene Daten gewährleisten, die aus der EU an die 
am EU-U.S. Data Privacy Framework teilnehmenden Unternehmen 
übermittelt werden.

• Am EU-U.S. Data Privacy Framework nehmen US-Unternehmen teil, 
die hierfür zertifiziert sind und deshalb auf der „Data Privacy Frame-
work List“ stehen.

• Der Angemessenheitsbeschluss vermittelt nicht allein eine Rechts-
grundlage für eine Drittlandübermittlung; Art. 5 ff. DSGVO sind 
kumulativ zu beachten.

Hinweise der Auf-
sichtsbehörde zum 
EU-U.S. Data Privacy 
Framework
Für die meisten Verantwortlichen, die Datentrans-
fers in die USA legitimieren müssen, war der 10. Juli 
2023 ein guter Tag. 

An diesem Tag erging seitens der Europäischen Kommission ein 
Angemessenheitsbeschluss für das sog. EU-U.S. Data Privacy 
Framework. Durch diesen Beschluss wird den USA bescheinigt, 

dass sie ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten 
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Data Agenda Podcast Folge 43: Neues zu 
Datenschutzkonferenz und Videoüberwachung – 
Was bringt die BDSG-Änderung 2023?
Am 8. August 2023 hat das Bundesministerium des Innern einen Re-
ferentenentwurf zur Novellierung des Bundesdatenschutzgesetzes 
vorgelegt. Es geht um drei Themen mit erheblicher Bedeutung für den 
betrieblichen Datenschutz. Die Datenschutzkonferenz soll institutiona-
lisiert werden und der Regelung zur Videoüberwachung durch private 
Unternehmen soll die rechtliche Grundlage entzogen werden. Thema ist 
zudem Auskunftspflicht bei Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen.
Dr. Stefan Brink und Andreas Jaspers nehmen eine erste Einordnung vor.
Zum Podcast bitte hier  klicken.

Weitere Folgen unter DataAgenda.de/podcast 

Folge #43
Neues zu Datenschutzkonferenz  
und Videoüberwachung – Was bringt  
die BDSG-Änderung 2023?

Der Experten-Talk  mit 
Prof. Dr. Schwartmann

 Dr. Stefan Brink  Andreas Jaspers 
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https://dataagenda.de/folge-43-neues-zu-datenschutzkonferenz-und-videoueberwachung-was-bringt-die-bdsg-aenderung-2023/
https://dataagenda.de/folge-43-neues-zu-datenschutzkonferenz-und-videoueberwachung-was-bringt-die-bdsg-aenderung-2023/
https://dataagenda.de/podcast
https://dataagenda.de/podcast/
https://dataagenda.de/podcast/
https://dataagenda.de/folge-43-neues-zu-datenschutzkonferenz-und-videoueberwachung-was-bringt-die-bdsg-aenderung-2023/
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DATAKONTEXT GmbH 
Augustinusstraße 11 A 
50226 Frechen

Telefon: +49 2234 98949-30 
Fax: +49 2234 98949-32 

kundenservice@datakontext.com 
www.datakontext.com

Geschäftsführung:  
Dr. Karl Ulrich 
Amtsgericht Köln, HRB 82299

Newsletter 
Möchten Sie bei Erscheinen der aktuellen Datenschutz Newsbox 
informiert werden und so keine Ausgabe mehr verpassen? 
Dann tragen Sie sich unverbindlich und kostenlos ein unter: 
www.datakontext.com/newsletter

www.datakontext.com

Ausbildung zum/zur 
Datenschutzauditor/in  
GDD cert.
20.–21.11.2023 | Köln | 10:00–16:00 Uhr 
Referent: Arnd Fackeldey 

Jetzt  
anmelden!

Schwerpunktthemen:
✓  Herleitung der Pflicht zur Durchführung  

eines »Datenschutzaudits«

✓  Begriffe, Definitionen, Vorgehensweisen

✓ Feststellungen von Konformitäten bzw. Abweichungen

✓ Erstellung eines Abschlussberichts

✓ Durchführung eines Datenschutzaudits
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